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Oberlinstiftung, Potsdam 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich der Bauten  
auf fremden Grundstücken 1.365.526,53 1.383.280,53 

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000,00 4.000,00 
1.368.526,53 1.387.280,53 

II. Finanzanlagen 
Wertpapiere des Anlagevermögens 1.448.204,99 30.531,60 

2.816.731,52 1.417.812,13 

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 

Fertige Erzeugnisse und Waren 100.000,00 100.000,00 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Sonstige Vermögensgegenstände 481.434,24 493.934,24 

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 356.325,71 1.909.871,58 
937.759,95 2.503.805,82 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.306,62 1.306,62 

3.755.798,09 3.922.924,57 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital 
1. Errichtungskapital 505.000,00 505.000,00 
2. Zustiftungskapital 776.981,68 776.981,68 

1.281.981,68 1.281.981,68 
II. Ergebnisrücklagen 1.919.480,86 116.462,35 
III. Ergebnisvortrag 2.612,67 2.612,67 
IV. Jahresüberschuss 11.030,11 1.803.018,51 

3.215.105,32 3.204.075,21 

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 6.900,00 5.000,00 

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.339,00 34.333,27 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 39.339,00 (34.333,27)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 494.453,77 632.647,12 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 494.453,77 (632.647,12)
533.792,77 666.980,39 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 46.868,97 

3.755.798,09 3.922.924,57 



Oberlinstiftung, Potsdam 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2024 2023 
€ € 

1. Umsatzerlöse 40.950,82 40.845,24 
2. Sonstige betriebliche Erträge 205.194,57 2.058.564,90 
3. Materialaufwand 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.446,53 3.562,61 

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 18.754,00 14.316,17 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 215.534,15 288.589,00 
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 

des Finanzanlagevermögens 4.303,25 9.807,65 
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 517,04 268,50 
8. Sonstige Steuern 3.200,89 0,00 
9. Jahresüberschuss 11.030,11 1.803.018,51 



Oberlinstiftung, Potsdam-Babelsberg 

Jahresabschluss 31. Dezember 2024 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

1 

1 Allgemeine Angaben 

Die Stiftung führt den Namen „Oberlinstiftung“. Sie wurde 2002 gegründet und ist eine rechtsfähige 

kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts im Sinne des § 2 Abs.1 Stiftungsgesetz für das Land 

Brandenburg (StiftGBbg) GvBL I v.3.7.1999, S.198 und § 2 Kirchliches Stiftungsgesetz (KiStift-G, 

Kirchl. Amtsblatt 1997, S.5) und hat ihren Sitz in Potsdam/Babelsberg. 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB. Die Gliederung der 

Bilanz entspricht § 266 HGB, wobei die Eigenkapitalgliederung dem Rechnungslegungsstandard 

für Stiftungen (IDW RS HFA 5) entsprechend gegliedert ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird 

nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 aufgestellt. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Stiftungstätigkeit ausgegangen. 

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten bewertet. Es wird gemäß der betriebs-

gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Gebäude wird die Abschreibung mit 2 % p.a. 

vorgenommen. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von 

Abschreibungen auf den dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert.  

Unter den Vorräten wird ein ererbtes zur Weiterveräußerung bestimmtes Grundstück mit aufste- 

hendem Gebäude ausgewiesen. Es ist mit dem vorsichtig geschätzten beizulegenden Wert be-

wertet. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die Kas-

senbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt. 



Oberlinstiftung, Potsdam-Babelsberg 

Jahresabschluss 31. Dezember 2024 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

2 

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die 

Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die 

das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden unter anderem Verbindlichkeiten aus zugeflossenen 

aber noch nicht zweckentsprechend verwendeten Spenden und Nachlässen bilanziert. Diese wer-

den erst mit ihrer Verwendung ertragswirksam vereinnahmt. 

3 Sonstige Angaben 

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Pfarrer Johannes Kwaschik, Berlin, Vorsitzender, 

Pfarrer Dr. Matthias Fichtmüller, Caputh, stellvertretender Vorsitzender, 

Andreas Koch, Potsdam, 

Andrea Vock, Potsdam, 

Erik Stohn, Jüterbog, 

Dr. Uwe Plenzke, Potsdam. 



Oberlinstiftung, Potsdam-Babelsberg 

Jahresabschluss 31. Dezember 2024 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

3 

Vertreten wird die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands, 

von denen eines die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende sein 

muss. 

Potsdam-Babelsberg, am 19. Februar 2025 

Oberlinstiftung 

____________________               _____________________                 ___________________       

Johannes Kwaschik                     Dr. Matthias Fichtmüller      Andreas Koch 

____________________               _____________________                 ___________________      

Andrea Vock  Erik Stohn      Dr. Uwe Plenzke 





Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Oberlinstiftung, Potsdam 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der Oberlinstiftung, Potsdam, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen  
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem  
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens- 
schädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus  
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Stiftung 
bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,  
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten  
können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh- 
ren kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und  
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, am 19. Februar 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Berlin

  

Stolzenburg Irmscher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert) 



Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-
chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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